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Behörde  Stellungnahmen  Bewertung Verwa ltung/Planer  Beschlussvorschlag  
Gemeinde Uh l-
dingen-
Mühlhofen 
25.07.2017 

Keine Einwendungen/Bedenken  
--- 
 

 
--- 

Deutsche Bahn 
AG 
24.07.2017 

Keine Einwendungen/Bedenken --- --- 

Gemeinde Be r-
matingen 
27.07.2017 

Keine Einwendungen/Bedenken --- --- 

IHK 
01.08.2017 

Wir freuen uns sehr, dass die Konzeption rund um die Kugler GmbH 
deutlich verändert wurde und die Gemeinde so dem Unternehmen ent-
gegenkommt. Durch den Bau des Kindergartens und die Verlegung des 
Spielplatzes hat sich der Abstand zur eigentlichen Wohnbebauung stark 
vergrößert. Auch die geplante dichtere Bepflanzung zwischen Unter-
nehmen und Wohngebiet trägt sicher zur besseren Verträglichkeit der 
benachbarten Nutzungen bei.  
 
Herr Kugler hat uns bestätigt, dass sich die Kugler GmbH und die Ge-
meinde auf vertraglich vereinbarte Lärmreduzierungsmaßnahmen ver-
ständigt und so eine einvernehmliche Lösung gefunden haben.  
 
Wir bedanken uns, dass die Gemeinde auch im Interesse des Unter-
nehmens nun diese geänderte Planung für das Wohngebiet realisiert. 
Wir stimmen dem Bebauungsplan zu. 
 

Kenntnisnahme  Kenntnisnahme  

Thüga Energi e-
netze GmbH 
01.08.2017 

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass keine Einwände gegen den Bebau-
ungsplan „Stefansfeld Nord-Ost“ im Teilort Stefansfeld bestehen. Eine 
Erschließung des geplanten Gebietes mit Erdgas ist möglich.  
 

Kenntnisnahme  Kenntnisnahme  
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Regierungspr ä-
sidium Stuttgart 
– Landesamt für 
Denkmalpflege 
(Bodendenk-
malpflege) 
09.08.2017 

Keine Einwendungen/Bedenken --- --- 

Stadt Überli n-
gen 
11.08.2017 

Keine Einwendungen/Bedenken --- --- 

Regierungspr ä-
sidium Freiburg 
11.08.2017 

Keine Einwendungen/Bedenken --- --- 

Regionalve r-
band Bodensee-
Oberschwaben 
14.08.2017 

Von dem Vorhaben sind keine zu beachtenden Ziele der Raumordnung 
nach dem Regionalplan im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB, § 3 Abs. 1 Nr. 
2 und § 4 Abs. 1 ROG sowie § 4 Abs. 1 und 4 LplG betroffen. Die 
Überplanung der noch im aktuellen Regionalplan ausgewiesenen Frei-
haltetrasse für eine nördliche Umfahrung von Stefansfeld ist durch die 
Zulassung der diesbezüglich beantragten Zielabweichung durch das 
Regierungspräsidium mit Bescheid vom 03.06.2016 möglich. Der Regi-
onalverband bringt keine Anregungen oder Bedenken vor.  
 

Kenntnisnahme  Kenntnisnahme  

Regierungspr ä-
sidium Tübin-
gen 
16./17.08.2017 
 
 
 
 
 
 

1. Belange der Raumordnung  
 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. Das erfor-
derliche Zielabweichungsverfahren wurde durchgeführt. Für die Neu-
ausweisung an Wohnbaufläche erfolgt eine Flächenkompensation in 
entsprechendem Umfang an anderer Stelle. 
 
Auf die Stellungnahme des Regierungspräsidiums vom 05.04.2017 zur 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Salem wird Bezug genommen: 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
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Regier ungspr ä-
sidium Tübin-
gen 
16./17.08.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Zugunsten der geplanten Wohnbaufläche S1a in Salem-Stefansfeld 
wurde mit Entscheidung vom 03.06.2016 eine Abweichung vom Ziel der 
im Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben (1996) festge-
legten Freihaltetrasse für Straßenverkehr (Plansatz 4.1.2) zugelassen.  
 
Da für die Neuausweisung der Fläche „Erweiterung Wohnbaufläche S1 
Stefansfeld“ (3,9 ha) andere Wohnbauflächen mit einem Flächenum-
fang von insgesamt 2,4 ha sowie Mischbauflächen mit einem Flächen-
umfang von insgesamt 2,8 ha (hier werden 50% angerechnet) aus dem 
Flächennutzungsplan herausgenommen bzw. wieder als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt werden, bestehen keine Bedenken gegen-
über der vorgesehenen Flächenausweisung.“ 
 
2. Belange des Straßenwesens 
 
Das Regierungspräsidium - Abteilung Straßenwesen und Verkehr - er-
hebt keine grundsätzlichen Einwendungen zum vorgelegten Bebau-
ungsplan.  

Zum Entwurf: 

Abstände zu Baugrenzen, Anbauverbotszone   
Den entlang der L 201 außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt im angeschlossenen 
Entwurf vom Juni 2017 eingetragenen Baugrenzen im Abstand von 
15,0 m und Flächen für nicht überdachte Stellplätze im Abstand von 
10,0 m zum neuen Fahrbahnrand der Landesstraße wird zugestimmt.  
 
Äußere verkehrliche Erschließung 
Der geplante Anschluss an die L 201 muss vom Regierungspräsidium 
in bautechnischer Hinsicht geprüft und genehmigt werden. Hierfür ist 
vor Baubeginn ein detaillierter RE-Entwurf von einem in der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Regierungspr ä-
sidium Tübin-
gen 
16./17.08.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straßenplanung qualifizierten Ingenieurbüro, aufzustellen und dem 
Regierungspräsidium, Referat 47.3 - Straßenbau Süd zur 
straßenbaulichen Genehmigung vorzulegen. Die Gemeinde beauftragt 
hierfür ein in der Straßenplanung erfahrenes Ingenieurbüro mit der 
Erstellung der RE-Unterlagen und lässt diesen Entwurf von einem 
zertifizierten Auditor nach ESAS 2002 auditieren 
(Ausführungsentwurfsaudit). Sie holt die Stellungnahme der 
Straßenverkehrsbehörde ein und legt die Unterlagen zur Prüfung und 
Genehmigung vor. 
Es wird empfohlen, vor den detaillierten Planungsarbeiten den 
Vorentwurf mit  dem Referat 47.3 abzustimmen. 

Über den Ausbau und die zeitliche Verwirklichung des Anschlusses ist 
mit dem Regierungspräsidium Tübingen – Referat 45 – eine Vereinba-
rung abzuschließen.  

Sichtfelder 
Im Bebauungsplanentwurf sind die Sichtfelder der einmündenden 
Gemeindestraße nicht korrekt dargestellt. Der Augpunkt des wartenden 
Fahrers ist 3 m vom Fahrbahnrand der Landesstraße anzusetzen. Der 
Zielpunkt des Sichtstrahls ist in 110 m Entfernung am Fahrzeug des 
bevorrechtigt zufahrenden Verkehrs auf der „richtigen“ Fahrbahnseite 
anzunehmen. 

Lärmschutz 
Die im Bebauungsplanentwurf eingetragenen Grundflächen für die 
Lärmschutzwälle im Anbauverbot der Landesstraße sind für die ange-
gebenen Höhen nicht plausibel. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgenannten Lärmschutzwälle  
(1 und 3) von der Straßenbauverwaltung in bautechnischer Hinsicht 
geprüft und genehmigt werden müssen. Hierzu sind in die Straßenpla-

Die Straßenplanung wird eng 
mit dem Regierungspräsidium, 
Abteilung Straßenwesen und 
Verkehr, abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sichtfelder werden korri-
giert. 
 
 
 
 
 
Die Grundflächen werden korri-
giert. Die exakte Ausführung 
wird über die Erschließungspla-
nung eng mit dem Regierungs-
präsidium abgestimmt. 
 
 

Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Regierungspr ä-
sidium Tübin-
gen 
16./17.08.2017 
 
 
 
 
 
 
 

nung Querprofile der Lärmschutzanlage bis Hinterkante Wall in einem 
Abstand von 20 m aufzunehmen.  

Die Gemeinde Salem wird gebeten, dem Regierungspräsidium 
Tübingen, Referat 45 den Satzungsbeschluss und die Rechtsverbind-
lichkeit des Bebauungsplanes mitzuteilen. 

3. Belange des Grundwasser- und Bodenschutzes 
 
Keine Anregungen. 
 
4. Belange des Hochwasserschutzes 
 
Von Seiten HWGK keine weiteren Anmerkungen. 
 
5. Belange des Naturschutzes 
 
Beim Bebauungsplan „Stefansfeld Nord-Ost“ sind keine von der höhe-
ren Naturschutzbehörde zu vertretenden Belange ersichtlich. Die natur-
schutzrechtlichen Belange werden vorliegend von der unteren Natur-
schutzbehörde vertreten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
(siehe Stellungnahme LRA Bo-
denseekreis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

Unitymedia BW 
GmbH 
22.08.2017 

Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia BW 
GmbH, Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasier-
tes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag 
zur Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.  
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die 
sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin 
bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 
 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme  
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Netze BW 
24.08.2017 

Keine Einwendungen/Bedenken 
 
 

--- --- 

Landratsamt 
Bodenseekreis 
25.08.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belange des Wasser- und Bodenschutzes: 
 
1. Abwasserbeseitigung 
 
Die Gemeinde Salem besitzt keine wasserrechtliche Erlaubnis zur Ein-
leitung von Regenmischwasser der Regenüberlaufbecken in die Ge-
wässer. Ein gestellter Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis kann auf-
grund fehlender Unterlagen von der Unteren Wasserbehörde nicht be-
urteilt werden.  
Eine gesicherte Entwässerung liegt erst vor, wenn die Abwasserbesei-
tigung dem Stand der Technik entspricht und eine bestandskräftige 
Erlaubnis vorliegt. 
 
2. Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Die geplante Möglichkeit der gedrosselten Einleitung von Nieder-
schlagswasser in den Abwasserkanal widerspricht den Vorgaben des § 
55 Abs. 2 WHG, da hierbei, im Gegensatz zu einer ungedrosselten Ein-
leitung, der Schmutzfrachtaustrag beim nachfolgenden Regenüberlauf-
becken aufgrund längerer Überlaufzeiten erhöht wird. Diese Möglichkeit 
ist aus den Unterlagen zu entfernen. 
 
In die Planunterlagen ist der Hinweis aufzunehmen, dass mit den Versi-
ckerungsanlagen ausreichend Grenz- und Gebäudeabstände entspre-
chend des Regelwerkes ATV A-138/Ziffer 3.2.2 einzuhalten sind. 
 
Stellungnahme aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Ent-
wurf, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Be gründung 
und ggf. Rechtsgrundlage 

Derzeit wird der Antrag auf 
Neuerteilung der wasserrechtli-
chen Erlaubnis vom Büro Lan-
genbach in Abstimmung mit 
dem Amt für Wasser- und Bo-
denschutz erarbeitet. Dem Amt 
für Wasser- und Bodenschutz 
wurde mitgeteilt, dass mit An-
tragsstellung bis Mitte Septem-
ber gerechnet werden kann. 
Eine frühere Antragsstellung ist 
aufgrund umfangreicher Evalu-
ierungsarbeiten nicht möglich. 
Bis zur Genehmigung der Flä-
chennutzungsplanänderung liegt 
demnach die wasserrechtliche 
Erlaubnis vor.  
 
 
Die Möglichkeit wird aus den 
Unterlagen entfernt. 
 
Der Hinweis wird entsprechend 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
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Landratsamt 
Bodenseekreis 
25.08.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Belange des Planungsrechts 
 
Der Bebauungsplan ist derzeit nicht aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. Auf Ziffer A.I. unserer koordinierten Stellungnahme vom 
27.02.2017 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Planvorhaben 
wird verwiesen. Der Gemeindeverwaltungsverband betreibt, wie in Zif-
fer 3.2 der Begründung zum Planentwurf ausgeführt, parallel ein Ver-
fahren zur 7. Änderung seines Flächennutzungsplanes, in dem die vom 
Bebauungsplanentwurf umfasste Wohnbaufläche enthalten ist. Das 
Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.  
 
II. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
 
Sofern, wie in Ziffer 2.5.1 des Umweltberichtes ausgeführt, die externen 
Ausgleichsmaßnahmen im weiteren Verfahren konkretisiert werden, 
bestehen seitens der Unteren Naturschutzbehörde keine Einwände. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Der Ausgleich erfolgt über den 
Erwerb von 354.496 Biotopwert-
punkten bei der Markgräflich 
badischen Verwaltung Salem 
aus der Maßnahme `Elsegg´, 
Gemarkung Buggensegel / 
Grasbeuren. Auf einer Fläche 
von 2,9 ha (Anlage 50) wurden 
bisher intensiv land- und forst-
wirtschaftlich genutzte Flächen 
extensiviert und in hochwertige 
Biotopstrukturen überführt. Öst-
lich der Maßnahme grenzt das 
Projekt „Feuchtwiesen und Wei-
de – Storch und Stier“ an und im 
Westen liegen bedeutende FFH- 
und Vogelschutzgebiete, so 
dass die Maßnahme bestehen-
de Schutzgebiete verbindet.  
Die Ökokontomaßnahme wurde 
2015 von der 
Naturschutzbehörde genehmigt 
und mit 692.902 Ökopunkten 
bilanziert. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
(Der Beschluss hier-
zu erfolgte in der 
Gemeinderatssitzung 
am 18.07.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Landratsamt 
Bodenseekreis 
25.08.2017 
 
 
 
 

III. Belange des Wasser- und Bodenschutzes: 
 
Das Baugebiet befindet sich teilweise in einem HQextrem-Bereich. Wir 
weisen vorsorglich darauf hin, dass auch in HQextrem-Bereichen au-
ßerhalb der festgesetzten Überschwemmungsgebiete die Bauleitpla-
nung Hochwasserrisiken im Zuge der bauleitplanerischen Abwägung 
berücksichtigen muss.  

 
 
Der Bebauungsplanentwurf ent-
hält einen Hinweis zum Hoch-
wasserschutz (hochwasseran-
gepasstem Bauen). 

Handwerk s-
kammer Ulm 
29.08.2017 

Keine Einwendungen/Bedenken --- --- 

 


